
BKKEY
Shape the future 
with confidence

Satzungsnachtrag Nr. 7 
zur Satzung vom 01.01.2021

Artikel I

§ 9 Kassenindividueller Zusatzbeitragssatz

§ 9 Satz 2 wird wie folgt geändert:
Die Höhe des Zusatzbeitragssatzes beträgt 2,75 % der beitragspflichtigen Einnahmen des Mitglieds.

Artikel II

Inkrafttreten:
Der Satzungsnachtrag tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

Der vorstehende Satzungsnachtrag Nr. 7 wurde vom Verwaltungsrat der EY BKK am 
09.12.2025 in öffentlicher Sitzung einstimmig beschlossen.

Genehmigung

Der vom Verwaltungsrat am 9. Dezember 2025 beschlossene 7. Nachtrag zur Satzung der 
EY Betriebskrankenkasse wird gemäß und § 195 Absatz 1 des Sozialgesetzbuches in Verbin­
dung mit § 90 Absatz 1 des Sozialgesetzbuches IV genehmigt.


